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Geplante Änderungen zu Karenz, Elternteilzeit, Pflegefreistellung & Co 
Eine EU-Richtlinie macht Änderungen bei der Elternkarenz, der Elternteilzeit, der Pflegefreistellung und 
in einigen anderen Bereichen erforderlich (Richtlinie (EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige). Ein am 28.06.2023 vom Sozialausschuss des 
österreichischen Parlaments in Begutachtung geschickter Initiativantrag sieht folgende Maßnahmen 
vor: 
 

 Zwei unübertragbare Monate Karenz pro Elternteil, weshalb Anspruch auf volle Karenzdauer 
nur noch bei Karenzteilung oder Alleinerziehern besteht; 

 Erweiterung der Pflegefreistellung; 
 Erweiterung des Diskriminierungsschutzes im Gleichbehandlungsgesetz; 
 Verdoppelung des Familienzeitbonus 

 

Die EU-Vorgaben lassen beim überwiegenden Teil der genannten Themen wenig Spielraum, daher wird 
sich an den geplanten Maßnahmen inhaltlich nicht mehr viel ändern. Das Parlament wird die 
Gesetzesnovelle im Anschluss an die Begutachtungsphase im Herbst – allenfalls mit kleinen 
Nachbesserungen – beschließen. Das In-Kraft-Treten ist mit 01.08.2023 – somit rückwirkend – geplant 
(bezüglich konkreter Übergangsbestimmungen siehe die Details weiter unten). 
 

Link: Gesetzesentwurf zur Änderung bezüglich Karenz, Elternteilzeit, Pflegefreistellung etc. 
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/A/3478/fname_1569994.pdf 
 

 

Die im Gesetzesentwurf enthaltenen Änderungen sind in der nachfolgenden Zusammenfassung 
kompakt dargestellt (für die Praxis nicht oder wenig bedeutsame Aspekte bleiben außer Betracht). 
 

Änderungen im Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz 
Die Gesetzesänderungen sollen laut dem Entwurf für Geburten (Adoptionen, Inpflegenahmen) ab 
01.08.2023 anwendbar sein. 
 
Volle Elternkarenz nur noch bei Karenzteilung oder Alleinerziehern 
Anspruch auf volle Karenzdauer bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des Kindes soll es künftig nur 
mehr dann geben, wenn jeder Elternteil mindestens zwei Monate in Karenz geht. Nimmt hingegen 
nur einer der beiden Elternteile Karenz, soll der Karenzanspruch schon mit Ablauf des 22. 
Lebensmonats des Kindes enden (also zwei Monate früher als bisher). Von dieser gesetzlichen 
Karenzkürzung sollen nur Alleinerziehende ausgenommen sein, d.h. wenn kein anderer Elternteil 
vorhanden ist oder der andere Elternteil nicht im selben Haushalt lebt. Für den Status „alleinerziehend“ 
kommt es auf den Zeitpunkt der Karenzmeldung an. 
 
Für die betriebliche Praxis bedeutet das hinkünftig: Wünscht eine Person Elternkarenz in voller Dauer 
(also länger als bis zum 22. Lebensmonat des Kindes), muss sie dem Arbeitgeber schriftlich bestätigen, 
dass sie alleinerziehend ist. Bei Nichtvorlage einer schriftlichen Bestätigung ist der Arbeitgeber 

https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/A/3478/fname_1569994.pdf


berechtigt, die Gewährung der Karenz mit dem 22. Lebensmonat zu begrenzen (Pflicht zum 
Dienstantritt daher schon 22 Monate nach der Geburt des Kindes). Gestattet der Arbeitgeber in 
solchen Fällen dennoch eine Karenz auch für den 23. und 24. Lebensmonat, so handelt es sich 
arbeitsrechtlich gesehen um eine vertraglich vereinbarte Karenzierung. 
 
Änderungen bei der aufgeschobenen Karenz 
Bei der – in der Praxis eher selten vorkommenden – „aufgeschobenen Karenz“ (Mutter und Vater 
können jeweils drei Monate der Karenz für später aufheben, maximal bis zum siebenten Lebensjahr 
des Kindes) gibt es zwei Änderungen:  

 Der Arbeitgeber muss, wenn er den Wunsch auf Karenzaufschiebung ablehnt, diese Ablehnung 
schriftlich begründen.  

 Zudem wird ein neuer Motivkündigungsschutz geschaffen: Eine Kündigung wegen einer 
beabsichtigten oder tatsächlich geltend gemachten aufgeschobenen Karenz kann als 
motivwidrige Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden. Vor 
Einbringung der Klage kann der/die Arbeitnehmer/in vom Arbeitgeber eine schriftliche 
Begründung der Kündigung verlangen, um die Prozesschancen besser einschätzen zu können.  

 
Ablaufhemmung von Verjährungs- und Verfallsfristen 
Im Mutterschutzgesetz und im Väter-Karenzgesetz soll jeweils eine neue Regelung eingefügt werden, 
wonach der Ablauf von gesetzlichen, kollektivvertraglichen und dienstvertraglichen Verjährungs- und 
Verfallsfristen für bei Karenzbeginn bereits erworbene Ansprüche bis zwei Wochen nach Ende der 
Karenz gehemmt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die mit der Kleinkindbetreuung 
belasteten Mütter oder Väter während der Karenz keine davor zustehenden Ansprüche durch 
Verjährung oder Verfall verlieren. 
 
Elternteilzeit bis zum vollendeten achten Lebensjahr des Kindes 
Etwas umständlich ist die geplante Ausweitung des äußersten Zeitrahmens für Elternteilzeiten vom 
siebenten auf das achte Lebensjahr des Kindes geregelt. Bemerkenswert ist dabei, dass die geplante 
Neuerung nicht nur die Anspruchsvariante (dreijährige Betriebszugehörigkeit + Betrieb mit mehr als 
20 AN), sondern auch die Vereinbarungsvariante (weniger als drei Jahre Betriebszugehörigkeit oder 
Betrieb mit max. 20 AN) betrifft.  
 

Elternteilzeit soll demnach künftig möglich sein 
 bis zum Ablauf des achten Lebensjahres des Kindes (Rahmenzeitraum),  
 innerhalb dieses Zeitrahmens allerdings im Ausmaß von höchstens sieben Jahren, wobei vom 

siebenjährigen Höchstausmaß die Zeit des Beschäftigungsverbotes (Mutterschutz) nach 
Geburt und Karenzzeiten für dasselbe Kind abgezogen werden. 

 

Das Ziel dieser kompliziert klingenden Bestimmung besteht anscheinend darin, einerseits die Vorgabe 
der EU-Richtlinie („bis zum Alter von acht Jahren“) in formaler Hinsicht zu erfüllen, andererseits aber 
die Elternteilzeit de facto (circa) ohnehin wieder mit dem siebenten Lebensjahr zu begrenzen. Siehe 
zur Erläuterung das folgende Zahlenbeispiel. 
 

Beispiel 
Geburt 03.12.2023, Mutterschutz nach der Geburt: bis 28.01.2024 (56 KT) 
Karenz der Mutter: 29.01.2024 bis 03.10.2025 (614 KT) 
Karenz des Vaters: 04.10.2025 bis 03.12.2025 (61 KT) 
Gewünschte Elternteilzeit (Mutter und/oder Vater): ab 04.12.2025 bis ??? 
 

Lösung: Elternteilzeitanspruch: 7 Jahre = 2.557 KT (unter Einrechnung von 2 darin liegenden 
Schaltjahren: 365 * 7 + 2 = 2.557), wobei Mutterschutzzeit nach Geburt und Karenzen beider 
Elternteile abgezogen werden: 2.557 KT – 56 KT – 614 KT – 61 KT = 1.826 KT 
Ausgehend vom 04.12.2025 (Elternteilzeitbeginn) ist Elternteilzeit bis 03.12.2030 möglich 
(entspricht hier punktgenau dem 7. Geburtstag des Kindes) 
 

Anmerkung: Die Abkürzung KT steht für Kalendertage 

  
 
Änderung bei Motivkündigung wegen Elternteilzeit nach dem vierten Lebensjahr des Kindes 
Die vorstehend beschriebene Änderung zum spätestmöglichen Ende der Elternteilzeit ändert nichts 
daran, dass der besondere Kündigungsschutz maximal bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des 



Kindes (plus vier Wochen Behaltefrist) läuft. Dauert eine Elternteilzeit länger als bis zum vierten 
Geburtstag (oder beginnt sie erst danach), kann eine Kündigung wegen einer beabsichtigten oder 
tatsächlich konsumierten Elternteilzeit beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden. Diesen 
Motivkündigungsschutz gab es schon bisher. Neu ist, dass der Arbeitgeber künftig auf ein schriftliches 
Verlangen des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin die Kündigung schriftlich begründen muss. 
Durch die schriftliche Begründung soll es dem/der Arbeitnehmer/in ermöglicht werden, die 
Prozesschancen besser einschätzen zu können. Die Nichtausstellung einer verlangten schriftlichen 
Kündigungsbegründung hat zwar auf die Rechtswirksamkeit der Beendigung keine Auswirkung, könnte 
aber im anschließenden Gerichtsprozess ein „schlechtes Licht“ auf den Arbeitgeber werfen.  
 

Änderungen im Urlaubsgesetz (betreffend Pflegefreistellung) 
Die Gesetzesänderungen sollen laut dem Entwurf mit 01.08.2023 (somit rückwirkend) in Kraft treten. 
 
Erweiterung der Pflegefreistellung: Angehöriger ODER Haushaltsmitglied 
Die Voraussetzungen für die Pflegefreistellung wegen der notwendigen Pflege einer erkrankten Person 
(§ 16 Abs. 1 Z. 1 UrlG) werden gelockert:  

 Bei den im § 16 UrlG angesprochenen „nahen Angehörigen“ (Ehegatte, eingetragener Partner, 
Lebensgefährte, Großeltern, Eltern, Kind, Adoptivkind, Pflegekind, Stiefkind) ist eine 
Pflegefreistellung künftig auch dann möglich, wenn kein gemeinsamer Haushalt besteht (z.B. 
Pflege der erkrankten Mutter durch die bereits ausgezogene erwachsene Tochter).  

 Außerdem wird der Kreis der potentiellen „Pfleglinge“ erweitert: Pflegefreistellung soll es auch 
zur Pflege von Personen im gemeinsamen Haushalt geben, die keine Angehörigen sind (z.B. 
Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft).  

 
Motivkündigungsschutz bei Pflegefreistellung 
Neu eingeführt wird ein Motivkündigungsschutz für Fälle einer Kündigung wegen der beabsichtigten 
oder tatsächlich in Anspruch genommenen Pflegefreistellung. Der Arbeitgeber muss auf ein 
schriftliches Verlangen des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin eine schriftliche Begründung der 
Kündigung ausstellen. Die Nichtausstellung einer verlangten schriftlichen Kündigungsbegründung hat 
zwar auf die Rechtswirksamkeit der Beendigung keine Auswirkung, könnte aber im Falle eines 
nachfolgenden Gerichtsprozesses ein „schlechtes Licht“ auf den Arbeitgeber werfen. 
 

Änderungen im AVRAG 
Die Gesetzesänderungen sollen laut dem Entwurf mit 01.08.2023 (somit rückwirkend) in Kraft treten. 
 
Begründungspflicht bei Ablehnung von Betreuungsteilzeit, 50plus-Teilzeit, Pflegekarenz/-teilzeit 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Arbeitgeber eine sachliche und schriftliche Begründung 
abgeben muss, wenn er eine vom Arbeitnehmer beantragte Arbeitszeitreduktion ablehnt, die der/die 
Arbeitnehmer/in zur Betreuung eines nahen Angehörigen wünscht oder wenn der/die 
Arbeitnehmer/in schon das 50. Lebensjahr vollendet hat (§ 14 Abs. 1 AVRAG). Ebenso wird eine 
sachliche und schriftliche Begründungspflicht des Arbeitgebers eingeführt, wenn der Arbeitgeber eine 
vom Arbeitnehmer bzw. von der Arbeitnehmerin beantragte Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit ablehnt 
(§ 14c und § 14d AVRAG). Eine Sanktion für die Nichtabgabe einer Begründung ist im Gesetzesentwurf 
aber nicht vorgesehen. 
 
Hospizkarenz/-teilzeit für schwersterkrankte Kinder auch ohne gemeinsamen Haushalt 
Bisher war es für den Anspruch auf Familienhospizkarenz bzw. Familienhospizteilzeit zur Begleitung 
eines schwersterkrankten Kindes erforderlich, dass ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind besteht. 
Diese Voraussetzung wird ersatzlos gestrichen. Somit ist künftig auch ein vom Kind getrennt lebender 
Elternteil (z.B. nach Scheidung) anspruchsberechtigt (§ 14b AVRAG). 
 
Ablaufhemmung von Verjährungs- und Verfallsfristen 
Weiters ist im Gesetzesentwurf eine Ablaufhemmung von Verjährungs- und Verfallsfristen für Zeiten 
einer Familienhospizkarenz oder Pflegekarenz vorgesehen. Demnach wird der Ablauf von gesetzlichen, 
kollektivvertraglichen und dienstvertraglichen Verjährungs- und Verfallsfristen für die bei 
Maßnahmenbeginn bereits erworbenen Ansprüche bis zwei Wochen nach Ende der 
Familienhospizkarenz bzw. Pflegekarenz gehemmt. Damit soll sichergestellt werden, dass die mit 



einer Sterbebegleitung, der Begleitung eines schwersterkrankten Kindes oder der Pflege eines nahen 
Angehörigen psychisch belastete Person keine Ansprüche durch Verjährung oder Verfall verliert. 
 

Änderungen im Gleichbehandlungsgesetz 
Mit Wirkung ab 01.08.2023 (somit rückwirkend) soll das Gleichbehandlungsgesetz auch auf 
Diskriminierungen anwendbar sein, bei denen zwar der Diskriminierungsgrund Geschlecht nicht 
vorliegt, die aber mit 

 Elternkarenz, Elternteilzeit, Papamonat,  
 Pflegefreistellung, 
 dringender familiärer Dienstverhinderung infolge Erkrankung oder Unfall (§ 8 Abs. 3 AngG, 

§ 1154b Abs. 5 ABGB) oder 
 Betreuungsteilzeit (§ 14 Abs. 1 Z. 2 AVRAG) 

im Zusammenhang stehen. Damit werden für derartige Fälle einerseits die Rechtsfolgen des 
Gleichbehandlungsgesetzes (Gleichstellungsansprüche, Schadenersatz etc.) und andererseits die 
Zuständigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Gleichbehandlungskommission „aktiviert“.  
 

Familienzeitbonus (finanzielle Leistung für den „Papamonat“) wird verdoppelt 
Der „Papamonat“ wird vom Krankenversicherungsträger in Form des Familienzeitbonus finanziell 
gefördert. Die Leistung beträgt derzeit € 23,91 täglich (Wert im Kalenderjahr 2023). Um mehr Väter 
für den „Papamonat“ zu motivieren, soll der Familienzeitbonus für Geburten ab 01.08.2023 auf € 47,82 
pro Tag verdoppelt werden. 
 

 

 

Neues EU-Abkommen für grenzüberschreitende Homeoffice-Arbeit 
Eine EU-Rahmenvereinbarung sieht mit Wirkung ab 01.07.2023 die Möglichkeit für vereinfachte 
Ausnahmeanträge hinsichtlich der SV-Zuständigkeit bei grenzüberschreitender Telearbeit 
(Homeoffice) vor: Wenn Arbeitgebersitz und Wohnort des/der Arbeitnehmers/in in unterschiedlichen 
Staaten liegen, besteht bei einem Telearbeitsausmaß unter 50 % der Gesamtarbeitszeit die 
Möglichkeit, die (Weiter)Geltung der Sozialversicherung im Staat des Arbeitgebersitzes zu beantragen. 
Diese Ausnahmeoption ist aber nur dann anwendbar, wenn nicht mehr als zwei Staaten beteiligt sind 
(sobald ein dritter Staat involviert ist, scheidet diese Option aus). Die Anwendung kann zunächst für 
höchstens drei Jahre beantragt werden, danach sind aber Verlängerungsanträge möglich.  
 
Praktischer Hinweis: Allfällige Fragen zur EU-Rahmenvereinbarung können an die E-Mail-Adresse 
ausnahme@sozialversicherung.at gerichtet werden. 
 
 

Das Abkommen wurde bisher (Stand 21.07.2023) von folgenden Staaten unterzeichnet:  
Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien. 
 

Von Österreichs Nachbarstaaten fehlen somit (noch) Ungarn, Slowenien und Italien. 
 

Der Antrag ist vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem/der Arbeitnehmer/in bei der zuständigen 
Stelle jenes Staates zu stellen, dessen Rechtsvorschriften anwendbar sein sollen. In Österreich ist die 
zuständige Stelle: 

Dachverband der Sozialversicherungen 
Abteilung für europäische und internationale Sozialversicherung 

Kundmanngasse 21 
1030 Wien 

 
Link zum Online-Antrag:  

mailto:ausnahme@sozialversicherung.at


https://www.sozialversicherung.gv.at/formgen/?contentid=10007.893539&portal=svportal&layout=
withNav  
 

 
Sobald der Antrag positiv erledigt ist, informiert der Dachverband der Sozialversicherungen den 
Arbeitgeber und den zuständigen österreichischen Krankenversicherungsträger, der in weiterer Folge 
ein PD A1 ausstellt. 
 

Beispiel: Ein in Bratislava wohnender Arbeitnehmer ist bei einem Unternehmen mit Sitz in 
Österreich angestellt. Es wird vereinbart, dass der Arbeitnehmer im Rahmen seiner 5-Tage-
Woche zwei Tage pro Woche Telearbeit von seinem Wohnsitz in der Slowakei aus leisten kann. 
Das Unternehmen und der Arbeitnehmer möchten, dass die österreichische 
Sozialversicherung anzuwenden ist. 
Die Telearbeit beträgt weniger als 50 % der Gesamttätigkeit. Das Unternehmen und der 
Arbeitnehmer können daher beim österreichischen Dachverband der 
Sozialversicherungsträger einen Antrag stellen, dass der Arbeitnehmer weiterhin in Österreich 
sozialversichert bleibt. 

 
Bis 30.06.2024 können Anträge per 01.07.2023 auch rückwirkend gestellt werden, sofern der/die 
betroffene Arbeitnehmer/in durchgängig der Sozialversicherung des Staates unterlag, welcher gemäß 
Rahmenvereinbarung zuständig ist. 
 
Beachte: Bis zu 25 % Telearbeit bleibt i.d.R. ohnehin automatisch (also ohne Antrag) der 
Arbeitgebersitzstaat für die Sozialversicherung zuständig. Die Rahmenvereinbarung betrifft somit 
ausschließlich Situationen mit Telearbeit im Ausmaß zwischen 25 % und 49,99 %. Sollte ein höheres 
Telearbeitsausmaß ohne Änderung der SV-Zuständigkeit gewünscht werden, kann ein 
Ausnahmeantrag nach den allgemeinen Bestimmungen beim Sozialministerium gestellt werden. 
 

 

 

Aviso: Arbeits- und steuerrechtliche Homeoffice-Regelungen ab 01.01.2024 
In einer Pressekonferenz des Arbeitsministers wurde mitgeteilt, dass das Ministerium aktuell an 
gesetzlichen Anpassungen für das Thema Homeoffice arbeitet. Ein zentraler Punkt ist dabei die in 
Fachkreisen zuletzt diskutierte Ausweitung von Homeoffice auf weitere Orte außerhalb der eigenen 
vier Wände. Die derzeitige Gesetzeslage versteht unter Homeoffice bekanntlich nur das regelmäßige 
Arbeiten „in der Wohnung“ (§ 2h Abs. 1 AVRAG). Durch eine Erweiterung der gesetzlichen Definition 
könnte künftig beispielsweise auch das Arbeiten von unterwegs (z.B. im Zug) oder vom Ferienort aus 
als Homeoffice-Arbeit zählen. In Abstimmung mit dem Sozialministerium, dem Finanzministerium und 
den Sozialpartnern will das Arbeitsministerium Rahmenbedingungen für ein flexibles Arbeiten 
erarbeiten. 
 

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob und in welcher Weise es zu einer Neuregelung auch im 
abgabenrechtlichen Bereich kommen wird. Die gesetzlichen Regelungen bezüglich der 
Abgabenfreiheit von Homeoffice-Pauschalen und der steuerlich abzugsfähigen Ausgaben für 
ergonomisch geeignetes Mobiliar laufen mit 31.12.2023 aus. Es besteht insoweit jedenfalls 
Handlungsbedarf des Gesetzgebers.  
 
Es ist damit zu rechnen, dass konkrete Details über die arbeits- und abgabenrechtlichen 
Gesetzesanpassungen zum Thema Homeoffice im Laufe des Herbstes ausverhandelt und danach der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. 
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